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Präambel:

Vor dem Hintergrund der Veränderungen der finanziellen Situation der Kirchen, u. a. bedingt durch

den demografischen Wandel, ergeben sich Themen, die eine langfristige Sicherung ihrer Aufgaben

erforderlich machen. Diese Gedanken führen in der St. Petri-Kirchengemeinde Buxtehude zur

Gründung dieses Fördervereins.

§  1   Name und Sitz des Vereins

1. Der Verein führt den Namen „Förderverein St. Petri-Kirche in Buxtehude“ 

sowie nach Eintragung den Zusatz „e.V.“.

2. Der Verein hat seinen Sitz in Buxtehude.

§  2 Zweck des Vereins

1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des

Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Er ist selbstlos 

tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

2. Der Verein unterstützt dauerhaft die Erhaltung und Pflege der St. Petri-Kirche in Buxtehude.

Der Satzungszweck wird verwirklicht u. a. durch Veranstaltungen und Initiativen,

deren Erlöse dem Erhalt und der Pflege der St. Petri-Kirche in Buxtehude dienen.

3. Eine Zusammenarbeit mit kirchlichen, kommunalen sowie weiteren gemeinnützigen

Einrichtungen ist anzustreben.

4. Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden.

Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Über die Verwendung 

der Mittel entscheidet der Vorstand unbeschadet der Rechte der Mitgliederversammlung.

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zwecke des Vereins fremd sind, oder durch

unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

5. Alle Vereinsämter werden ehrenamtlich wahrgenommen. Ein Auslagenersatz

(Sachaufwendungen) kann vorgenommen werden.

SATZUNG
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§  3 Mitgliedschaft

1. Mitglied des Vereins kann jede natürliche und jede juristische Person werden,

die bereit ist, an den satzungsgemäßen Zielen mitzuwirken.

2. Der Antrag auf Aufnahme in den Verein ist schriftlich an den Vereinsvorstand zu richten.

Ein Anspruch auf Aufnahme besteht nicht. Die Mitgliedschaft ist erworben,

wenn der Vorstand dem Aufnahmeantrag nicht innerhalb eines Monats widerspricht.

3. Lehnt der Vorstand den Antrag auf  Aufnahme ab, so kann dagegen innerhalb eines Monats Wider-

spruch eingelegt werden. Über diesen Widerspruch entscheidet die Mitgliederversammlung.

4. Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss bzw. Tod.

Bei juristischen Personen endet die Mitgliedschaft mit deren Auflösung.

5. Der Austritt kann mit einer Frist von 3 Monaten schriftlich erklärt werden.

Über den Ausschluss eines Mitglieds entscheidet der Vorstand.

§  4 Mitgliedsbeiträge

Der Verein erhebt Beiträge von seinen Mitgliedern.

Die Mitgliederversammlung beschließt über die Höhe der Beiträge.

§  5 Organe des Vereins

Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung.

SATZUNG
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§  6 Vorstand

1. Der Vorstand des Vereins besteht aus:

1) der/dem Vorsitzenden

2) der/dem 2. Vorsitzenden

3) dem Kassenwart

4) dem Schriftwart

5) dem erweiterten Vorstand, dem bis zu drei Beisitzern angehören können.

2. Der Vorstand wird gerichtlich und außergerichtlich durch 2 (zwei) Mitglieder 

der zuvor in Ziffer 1. Unter 1) – 3) genannten Personen gemeinsam vertreten.

3. Die Vorstandsmitglieder werden auf der Mitgliederversammlung mit einfacher Stimmen-

mehrheit für 2 Jahre gewählt. Sie bleiben jedoch bis zur Wahl des nächsten Vorstands im Amt.

3. Wiederwahl und unterschiedliche Laufzeiten sind möglich.

4. Vorstandssitzungen sind regelmäßig (mindestens 2 x jährlich) auf Einladung des/der

Vorsitzenden durchzuführen, der/die auch die Sitzungsleitung wahrnimmt. Beschlussfähigkeit

ist gegeben, wenn mehr als die Hälfte der Vorstandsmitglieder anwesend sind. Außerdem muss

die Vorstandssitzung einberufen werden, wenn zwei Mitglieder des Vorstands es wünschen.

§  7 Kassenführung

1. Der vom Kassenwart vorgelegte  Kassenbericht ist von zwei Kassenprüfer/innen zu prüfen.

Ein schriftlicher Bericht, der von den o. a. Personen zu unterzeichnen ist, ist vorzulegen.

Die Bekanntgabe erfolgt in der Mitgliederversammlung.

2. Kassenprüfer werden für ein Jahr von der Mitgliederversammlung gewählt.

Wiederwahl ist einmalig zugelassen.

SATZUNG
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§  8 Mitgliederversammlung

1. Mindestens einmal im Jahr findet eine ordentliche Mitgliederversammlung statt.

2. Die schriftliche Einladung hat mit einer 2-wöchentlichen Frist unter Beifügung der

Tagesordnung durch den Vorsitzenden des Vorstands zu erfolgen.

3. Die Beschlussfähigkeit ist gegeben, wenn ordnungsgemäß eingeladen worden ist und ein

Viertel der Mitglieder anwesend sind. Sollte die Mitgliederversammlung nicht beschlussfähig

sein, so hat der Vorstand innerhalb der folgenden 2 Wochen eine neue Mitgliederversammlung

einzuberufen, die unabhängig von der Zahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig ist.

Auf diese Regelung ist in der Einladung hinzuweisen.

4. Beschlüsse werden, wenn nicht anders bestimmt, mit einfacher Mehrheit gefasst.

5. Die Aufgaben der Mitgliederversammlung sind:

- Entgegennahme des Geschäftsberichtes und der Jahresrechnung

- Bestellung und Abberufung des Vorstands

- Entlastung des Vorstands

- Wahl der Kassenprüfer/innen

- Entscheidungen über wesentliche Investitionen 

- Höhe/Fälligkeit der Mitgliederbeiträge

- Satzungsänderungen (mit Mehrheit von drei Viertel der anwesenden Mitglieder)

- Auflösung des Vereins (mit Mehrheit von drei Viertel der anwesenden Mitglieder)

6. Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden protokolliert. Das Protokoll 

ist vom Protokollführer und vom Versammlungsleiter zu unterzeichnen.

§  9 Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

SATZUNG
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§ 10   Satzungsänderungen

Diese Satzung kann in einer ordentlichen oder außerordentlichen Mitgliederversammlung 

mit einer Mehrheit von drei Viertel der anwesenden Mitglieder geändert werden, wobei die

Beschlussfähigkeit gem. § 8 Ziffer 3 gegeben sein muss.

§ 11 Auflösung

Über die Auflösung beschließt die Mitgliederversammlung mit drei Viertel Mehrheit, wobei die

Beschlussfähigkeit gemäß § 8 Ziffer 3 gegeben sein muss. Bei einer Auflösung des Vereins oder bei

Wegfall der steuerbegünstigten Zwecke fällt das Vereinsvermögen an die St. Petri-Kirchengemeinde

in Buxtehude, die es im Sinne dieser Satzung zu verwenden hat.

§ 12 Eintragung ins Vereinsregister 

Nach Gründung des Vereins ist dieser in das Vereinsregister des AG Tostedt einzutragen und die

Gemeinnützigkeit beim Finanzamt Stade zu beantragen.

§ 13   Inkrafttreten der Satzung

Die Satzung tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.

Buxtehude, den 29.11.2007

SATZUNG


